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Auch ältere
Bescheide auf
der Kippe?

VON HELGA KOCH

SANGERHAUSEN/MZ - Zum Arti-
kel „Schlappen vor Gericht“ in
der MZ vom 23. Januar, Sei-
te 7, hat Geschäftsführerin
Jutta Parnieske-Pasterkamp
vom Wasserverband Südharz
korrigiert, dass die Satzung zur
Abwasserbeseitigung rückwir-
kend zum 26. Juli 2015 geän-
dert werden soll - und nicht
zum 15. Juli 2015. Das soll in
der Verbandsversammlung am
Mittwoch, 30. Januar, erfol-
gen; sie findet in Sangerhau-
sen, Am Brühl 7 öffentlich
statt und beginnt um 8 Uhr,

In dieser Versammlung sol-
len außerdem die kürzlich
überarbeiteten Beitragskalku-
lationen für die Herstellungs-
beiträge I und II vorgelegt und
beschlossen werden. Der soge-
nannte Herstellungsbeitrag I
wird fällig, wenn Grundstücke
nach dem 15. Juni 1991 an zen-
trale Kanäle und Klärwerke
angeschlossen worden sind.
Den Herstellungsbeitrag II
mussten diejenigen bezahlen,
deren Grundstücke schon
vorher zentral angeschlossen
waren - als sogenannte Altan-
schlussnehmer. Das hatte vor
allem in Sangerhausen, Die-
tersdorf und Holdenstedt für
erheblichen Ärger und weit
über 2 000 Widersprüche ge-
sorgt. Einige Verfahren sind
noch immer nicht juristisch
abgeschlossen.

Außerdem stellte die Ge-
schäftsführerin richtig, dass es
nicht nur bei offenen Verfah-
ren, sondern auch bei bereits
bestandskräftigen Bescheiden
über Herstellungsbeiträge für
öffentliche Abwasseranlagen
zu sogenanntenNacherhebun-
gen kommen könne. Derzeit
könne sie aber nicht sagen, „ob
es eine Nacherhebung geben
wird oder nicht. Eine Nacher-
hebung betrifft bestandskräf-
tige Bescheide.“

Eine Anfrage der MZ an das
Innenministerium des Landes
Sachsen-Anhalt, ob eine sol-
che Nacherhebung von Beiträ-
gen rechtens wäre, hat das Mi-
nisterium bisher noch nicht
beantwortet.

ABWASSER

Satzungskorrektur
erst ab 26. Juli 2015

Geschichte der
Glocken
SANGERHAUSEN/MZ - Am
kommenden Dienstag, 29.
Januar, berichtet Helmut
Loth, Vorsitzender des Ge-
schichtsvereins Sangerhau-
sen und Umgebung, über die
Geschichte der Glocken in
Sangerhausen. Die Veran-
staltung findet im „treff-
punkt süd“, WGS-Generati-
onenhaus Sangerhausen, Al-
ban-Hess-Str. 31 statt. Be-
ginn ist 14.30 Uhr. Nach um-
fangreichen Archivrecher-
chen ist es Helmut Loth und
Mathias Köhler gelungen,
erstmals die Geschichte al-
ler Sangerhäuser Glocken
nahezu vollständig zu doku-
mentieren.

Testspiel
abgesagt
RIESTEDT/MZ - Das für Don-
nerstagabend in Riestedt ge-
plante Fußball-Freund-
schaftsspiel zwischen dem
Landesligisten Eintracht
Emseloh und der Verbands-
liga-Vertretung von Edel-
weiß Arnstedt fällt aus. Das
teilte Emselohs Mann-
schaftsleiter Hans Kirst
jetzt mit. „Der Platz ist wohl
nicht bespielbar, da hat
Riestedts Bürgermeister
entschieden, das Spiel aus-
fallen zu lassen“, so Kirst.

Karneval in
Bösenrode
BÖSENRODE/MZ - In Bösenro-
de steigt am 9. Februar im
Schenksaal die Karnevals-
sitzung. Beginn ist 20.11 Uhr.
Weitere Veranstaltungen
gibt es am 24. Februar (Fa-
milienkarneval) und am 9.
März (Karnevalssitzung).
››Karten gibt es unter den Num-
mern 034651/5 32 99 und
0176/54 57 50 44

Versammlung
der Feuerwehr
RIESTEDT/MZ - Die Jahres-
hauptversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr Rie-
stedt findet am 25. Januar
statt. Beginn ist 19 Uhr im
Gerätehaus, so die Mittei-
lung dazu.

IN KÜRZE

GefahrdurchEis&Schnee
RECHT Haus- und Grundbesitzer müssen für
Stürze auf glatten Gehwegen haften

S o schön eine frische
Schneedecke auch aus-
sehen mag: Haus- und

Grundbesitzer müssen sich
schon am frühen Morgen ins
Zeug legen, damit der Bürger-
steig vor ihrem Haus nicht zur
Glatteis-Falle für Passanten
wird.

Wer seiner Pflicht zur Geh-
wegreinigung nicht nach-
kommt, haftet mit seinem Ver-
mögen, wenn es aufgrund
dessen zu einem Unfall
kommt. Und das gilt auch für
unbebaute Grundstücke. Denn
alle Besitzer eines Grund-
stücks - mit oder ohne Bebau-
ung - sind dazu verpflichtet,
ihren Grundbesitz so abzusi-
chern, dass für andere Perso-
nen keine Gefahren bestehen.
Im Winter bedeutet das, die
Bürgersteige von Schnee und

Wallhäuser bauen inHalle
WIRTSCHAFT Großauftrag Planetarium für Leinetaler Hochbau GmbH. Rohbau für
Sternwarte auf demHolzplatz. Gasometer wird umgebaut.
VON KARL-HEINZ KLARNER
UND DIRK SKRZYPCZAK

WALLHAUSEN/HALLE/MZ. - Die Lei-
netaler Hochbau GmbH mit Sitz
inWallhausen hat sich beimNeu-
bau des Planetariums in der Saa-
lestadt Halle einen millionen-
schweren Auftrag gesichert.
Demnach werden die Mansfeld-
Südharzer den Rohbau der Stern-
warte übernehmen und die Klin-
kerfassade des alten Gasometers
auf dem Holzplatz sanieren. In
den alten Gasspeicher auf der In-
dustriebrache in Halles Westen
soll das Planetarium integriert
werden. Anfang der Woche war
der erste Spatenstich, ab Mitte
2021 soll es den Hallensern und
seinen Gästen die Sterne näher-
bringen. Insgesamt fließen 14,5
Millionen Euro in das Vorhaben.
Dieses war notwendig geworden,
da das alte Planetarium auf der
Peißnitz-Insel dem Hochwasser
der Saale im Jahr 2013 nicht
standgehalten hatte.

„Das ist der bislang größte Auf-
trag in unserer Firmengeschich-
te“, sagte Leinetal-Chef Dieter
Gremmer. Das 30-Mann-Unter-
nehmen besteht seit 1990 und ist
immer wieder in der Saalestadt
tätig gewesen. Unter anderem
war man am Umbau des Kran-
kenhauses Martha Maria in Hal-
le-Dölau beteiligt, auch am Lan-
desamt für Vermessung und Geo-
information in Halle wurde mit-
gebaut. „Knapp die Hälfte meiner
Belegschaft kommt aus Halle“,
machte Gremmer deutlich.

Halles neues Raumflugplane-
tarium wird der Arbeitsplatz von
Dirk Schlesier. Der Planetariums-
Chef will einen Schnittpunkt zwi-
schen Kultur, Bildung und Wis-
senschaft schaffen. Mit 50 000
bis 60 000 Besuchern kalkuliert
die Stadt jährlich im Planetari-
um. Gut möglich, dass die Zahlen
eher defensiv angesetzt worden
sind. Schließlich ist schon alleine
die Optik ein Erlebnis für sich. In
den zwölf Meter hohen Gaso-
meter mit seinem Durchmesser
von 34 Metern ziehen im Erdge-
schoss das Planetarium mit
110 Plätzen und ein Sternencafé
ein. Im Obergeschoss wird eine
Etage eingebaut - für Bibliothek,
Hörsaal, Seminarraum und ein
Produktionsstudio. Abends kön-
nen Besucher auf der Aussicht-

sterrasse eigene Teleskope auf-
stellen, um Himmelskörper zu
beobachten - oder aber Fernroh-
re leihen. ImObservatorium, des-
sen Kuppel den Gasometer über-
ragt, arbeitet derweil ein automa-
tisches Teleskop. Es überträgt das
Live-Bild in den Sternensaal oder
die Seminarzone. „Wir arbeiten
mit Luft, Licht und Reflexionen.
Und wir binden den Gasometer
als Denkmal ein. Prägnante
Merkmale werden auch im Inne-
ren sichtbar bleiben“, sagt Archi-
tektin Romy Fuchs.

Den Standort für das Planeta-
rium hält Schlesier für geeignet
und Diskussionen über die Licht-
verschmutzung durch die Innen-

stadt für überzogen. „Wir wollen,
dass die Menschen zu uns kom-
men. Der Holzplatz liegt günstig.
Man wird immer noch genug se-
hen“, sagt er. Und die Vorfreude
ist groß, auch in der Wissen-
schaft. Ralf Wehrspohn, Leiter
des Fraunhofer-Instituts fürMik-
rostruktur von Werkstoffen und
Systemen, vertritt dieses Mal das
Institut für Physik am Weinberg-
Campus. Dort studieren auch As-
tronomen, die sich vor allem im
kleinen Planetarium in Kanena
mit der Praxis beschäftigen. „Ich
sehe im neuen Planetarium eine
große Chance, den Studiengang
noch attraktiver zu gestalten.“,
sagt Wehrspohn, selbst Physiker.

„Das ist der
größte Auftrag
unserer Fir-
mengeschichte.“
Dieter Gremmer
Leinetaler Hochbau
FOTO: ARCHIV

In den Gasometer wird eine Stahlkonstruktion eingezogen, die alle Einbauten tragen soll. VISUALISIERUNG: STADT HALLE
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RECHT Haus- und Grundbesitzer müssen für
Stürze auf glatten Gehwegen haften

S o schön eine frische
Schneedecke auch aus-
sehen mag: Haus- und

Grundbesitzer müssen sich
schon am frühen Morgen ins
Zeug legen, damit der Bürger-
steig vor ihrem Haus nicht zur
Glatteis-Falle für Passanten
wird.

Wer seiner Pflicht zur Geh-
wegreinigung nicht nach-
kommt, haftet mit seinem Ver-
mögen, wenn es aufgrund
dessen zu einem Unfall
kommt. Und das gilt auch für
unbebaute Grundstücke. Denn
alle Besitzer eines Grund-
stücks - mit oder ohne Bebau-
ung - sind dazu verpflichtet,
ihren Grundbesitz so abzusi-
chern, dass für andere Perso-
nen keine Gefahren bestehen.
Im Winter bedeutet das, die
Bürgersteige von Schnee und

Eis zu befreien, damit niemand
ausrutscht oder sich verletzt.

Es hängt dabei von der je-
weiligen Gemeinde ab, zu wel-
chen Zeiten dieWege geräumt
seinmüssen. In vielen Gemein-
denmuss zwischen 7 Uhr mor-
gens und 20 Uhr abends alles
freigeschaufelt und gefegt
werden. „In jedem Fall sollte
man sich bei seiner Gemeinde
über die örtlichen Regelungen
informieren und diese einhal-
ten“, rät Ralf Michl von der
Nürnberger Versicherung.

Geschieht trotz aller Sorg-
falt ein Unfall, kann die Haus-
und Grundbesitzer-Haft-
pflichtversicherung vor unbe-
rechtigten Schadenersatzan-
sprüchen schützen. Informa-
tionen dazu bietet unter an-
derem die Internetseite
www.nuernberger.de. djd

AchtWochenmehrZeit
STEUERNWichtige Neuregelungen
für das Jahr 2019 auf einen Blick

D as Jahr 2019 bringt
wieder einige Neue-
rungen im Steuerrecht.

Was sich ändert und was das
für die Bürger bedeutet, er-
klärt der Lohnsteuerhilfeverein
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.
(VLH).

Für die Abgabe der Steu-
ererklärung 2018 gelten erst-
mals offiziell neue Fristen. Ge-
nerell haben alle im Vergleich
zur bisherigen Regelung zwei
Monate mehr Zeit. Konkret:
Wer zur Abgabe der Steuer-
erklärung 2018 verpflichtet ist
und diese selbst anfertigt, hat
dafür bis Ende Juli 2019 Zeit
(bisherige Abgabefrist: 31.
Mai). Wer abgeben muss und
sich für die Erstellung profes-
sionelle Hilfe bei einem Lohn-
steuerhilfeverein oder Steu-
erberater holt, kann sich für

die Einreichung der Steuer-
erklärung 2018 bis Ende Fe-
bruar 2020 Zeit lassen (bis-
herigeAbgabefrist: 31. Dezem-
ber). Wer die Steuererklärung
trotz längerer Abgabefristen
verspätet einreicht, muss mit
Verspätungszuschlag und
Zwangsgeld rechnen.

Der Grundfreibetrag wird
2019 von jährlich 9.000 Euro
auf 9.168 Euro steigen. Das
bedeutet den VLH-Experten
zufolge, dass ein Single 2019
bis zu einer jährlichen Ein-
kunftshöhe von 9.168 Euro kei-
ne Steuern zahlen muss. Das
Doppeltesteht zusammenver-
anlagten Eheleuten und ein-
getragenen Lebenspartnern
zu. Der Grundfreibetrag soll
sicherstellen, dass das staat-
lich festgelegte Existenzmi-
nimum steuerfrei ist. VLH

· Private und betriebliche
Steuererklärungen

· Lohnbuchhaltung
(auch Baulohn)

Dipl. Kfm. Oliver Schlenker, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
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